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1 Zielsetzung des Rundschreibens 

Das FINMA-Rundschreiben zur Liquidität konkretisiert zum einen den Entwurf der Liquiditätsverord-

nung (E-LiqV) in Bezug auf die neuen Berichterstattungspflichten zur kurzfristigen Liquiditätsquote 

(„Liquidity Coverage Ratio“, LCR) in der vom Basler Ausschuss vorgesehenen Beobachtungsperiode 

bis zum Inkrafttreten der LCR per 1. Januar 2015 (Art. 3 E-LiqV). Zum anderen konkretisiert das 

FINMA-Rundschreiben den Entwurf der Liquiditätsverordnung in Bezug auf die qualitativen Anforde-

rungen an das Liquiditätsrisikomanagement (Art. 5 – 10 E-LiqV).  

Die Berichterstattungspflicht zu den Bestimmungsgrössen den LCR soll erstens sicherstellen, dass 

sich der Bankensektor in der Schweiz auf die Einhaltung der kurzfristigen Liquiditätsquote ab 2015 

vorbereitet. Gegebenenfalls sind hierfür Geschäftsaktivitäten und Risikoprofile anzupassen. 

Zweitens werden (auf nationaler wie auch auf internationaler Ebene) während der Beobachtungsperi-

ode die Auswirkungen der Einführung der LCR überprüft. Diese Überprüfung soll einerseits makro-

ökonomische Konsequenzen, wie z.B. die Auswirkung auf Kreditvergabe oder Wirtschaftswachstum 

oder Folgen für die betroffenen Banken direkt, wie z.B. Auswirkungen der Standards auf kleine im 

Vergleich zu grösseren Banken, Geschäftsbereiche etc., umfassen. 

Drittens dient die Beobachtungsperiode dazu, die Festlegung der LCR-Regulierung ab dem Jahr 2015 

in der Schweiz vorbereitend zu unterstützen. Im Rahmen der Ausarbeitung der Regulierung sind z.B. 

die Abfluss- und Zuflussparameter festzulegen. Die Ab- und Zuflüsse sind zwar international weitge-

hend festgelegt, aber es besteht für gewisse Parameter ein Umsetzungsspielraum. Diesbezüglich 

erfolgen die notwendigen Kalibrierungen mit Hilfe der erhobenen Positionsdaten. 

Viertens kann die FINMA die erhobenen Positionsdaten bereits im Rahmen des Säule-2-

Aufsichtsprozesses berücksichtigen und zur Beurteilung der Liquiditätssituation eines Instituts heran-

ziehen.  

Das Rundschreiben konkretisiert derzeit einige Anforderungen aus Art. 3 E-LiqV noch nicht. Dies soll 

zu gegebener Zeit nachgeholt werden. Erstens wird die festzulegende LCR-Regulierung Anpassungen 

am Rundschreiben erfordern. Zweitens gilt es, die Berichterstattung und darauf folgend die Regulie-

rung zur langfristigen Strukturkennziffer („Net Stable Funding Ratio“, NSFR) zu regeln. Drittens hat der 

Basler Ausschuss neben den zwei quantitativen Liquiditätsstandards weitere Kennzahlen („Monitoring 

Tools“ bzw. „Beobachtungskennziffern“ im E-LiqV) entwickelt; diese bilden die Basisinformation, über 

die die Aufsichtsinstanzen bei der Überwachung des Liquiditätsrisikoprofils der beaufsichtigten Institu-

te verfügen sollten. Diese international einheitlich anzuwendenden Indikatoren sollen den Aufsichtsin-

stanzen dabei helfen, Liquiditätsrisikotrends sowohl bei den einzelnen Banken als auch im System zu 

erkennen und zu analysieren. Diese gilt es ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt zu konkretisieren.  
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2 Anwendungsbereich 

Die Berichterstattungspflicht zur LCR gilt in der Beobachtungsphase grundsätzlich für alle Banken im 

Sinne von Art. 1 Abs. 1 E-LiqV. Die LCR ist sowohl auf Stufe Finanzgruppe wie auch auf Stufe Einzel-

institut zu melden. Ausgenommen hiervon bleiben die einer zentralen Organisation gemäss Art. 4 Abs. 

3 BankV angeschlossenen Banken.  

Im Bereich der qualitativen Anforderungen an das Liquiditätsrisikomanagement sieht das Rundschrei-

ben vor, dass innerhalb einer Finanzgruppe mit zentralem Liquiditätsmanagement Gruppeninstitute 

von der Verpflichtung zur Erfüllung der qualitativen Anforderungen an das Liquiditätsrisikomanage-

ment teilweise befreit werden. Voraussetzung hierzu ist, dass auf vertraglicher und/oder statutarischer 

Weise sichergestellt ist, dass die konkreten Leistungsbeziehungen zwischen Konzernobergesellschaft 

und Gruppengesellschaft, beispielsweise im Rahmen eines Service Level Agreement, festgelegt sind 

und dass die Konzernobergesellschaft jederzeit über alle relevanten Informationen und Unterlagen zur 

Beurteilung der Liquiditätsposition der Gruppengesellschaft auf Stufe Einzelinstitut verfügt. Dies ist in 

denjenigen Fällen anzunehmen, wo die Gruppengesellschaft durch einen Stimmrechtsanteil von 100% 

kontrolliert wird.  

Gleiches gilt innerhalb einer zentralen Organisation gemäss Art. 4 Abs. 3 BankV. Auch hier können 

die qualitativen Anforderungen an das Liquiditätsrisikomanagement grundsätzlich durch das Zentralin-

stitut erfüllt werden, während die einzelnen Mitgliedbanken befreit sind. 

Grundlegende Anforderungen des qualitativen Liquiditätsrisikomanagements, deren Einhaltung das 

Rundschreiben dem Verwaltungsrat als Aufgabe zuweist, beispielsweise die Festlegung der Risikoto-

leranz, sind jedoch weiter in den Gruppengesellschaften und im Falle einer zentralen Organisation in 

den angeschlossenen Banken wahrzunehmen. 

3 Berichtserstattung zur kurzfristigen Liquiditätsquote LCR 

Mit der Einführung der Berichterstattungspflicht zur LCR und der NSFR verfolgt die Schweiz das Ziel, 

die LCR wie auch die NSFR als Regulierungsstandard zu den international vereinbarten Zeitpunkten 

2015 resp. 2018 einzuführen. Bis zu diesem Zeitpunkt beobachtet die FINMA die Auswirkungen einer 

Einführung der LCR und der NSFR.  

Das Berichterstattungsformat zur LCR ist in der internationalen Rahmenvereinbarung zur Liquidität 

bereits relativ weit fortgeschritten. Die Umsetzung in der Schweiz konzentriert sich dieses Jahr des-

halb auf die Einführung einer Berichterstattung zur LCR und nicht, wie unter Basel III vorgesehen, auf 

die Einführung einer Berichterstattung zur LCR wie auch zur NSFR (Rz 5 – 9). Bei der Einführung der 

Berichterstattung der LCR kann nicht ausgeschlossen werden, dass periodisch Änderungen im Be-

richterstattungsformat (Meldeformular und/oder Bearbeitungshinweise) vorgenommen werden müs-

sen, wenn der Basler Ausschuss materielle Anpassungen vornimmt. Die NSFR ist in der internationa-

len Rahmenvereinbarung zur Liquidität derzeit zwar bereits konzeptionell festgelegt, aber in den De-
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tails noch zu wenig spezifiziert, als dass die Einführung einer über die Zeit stabil bleibenden Berichter-

stattung zum jetzigen Zweitpunkt für eine breite Bankenpopulation als Vorbereitung der Einhaltung 

dieses Liquiditätsstandards sinnvoll ist. Die ergänzenden Berichterstattungspflichten zur NSFR wer-

den zu gegebener Zeit eingeführt. 

Das Schweizer Meldeformular zur LCR basiert auf dem vom Basler Ausschuss zur Durchführung der 

Quantitativen Auswirkungsstudien („Quantitative Impact Study“, QIS) festgelegten Formular.
1
 Da die 

FINMA bereits seit Beginn des Jahres 2012 mit einer repräsentativen Auswahl von Banken auf freiwil-

liger Basis eine Probeerhebung („Test-Reporting“) zur LCR durchführt, werden die hierbei gewonne-

nen Erfahrungen bei der Festlegung der allgemeinen Berichterstattungsanforderung mit berücksich-

tigt.
2
 

Gegeben den Zeitplan bis zur Verabschiedung der Liquiditätsverordnung und des FINMA Rundschrei-

bens im 4. Quartal 2012, plant die FINMA den neuen Meldebogen und das Dokument mit den Bear-

beitungshinweisen zum Ausfüllen des Meldebogens nach Verabschiedung von Liquiditätsverordnung 

und FINMA-Rundschreiben vor dem Jahresende 2012 zu veröffentlichen und den Banken eine Zeit-

raum von einem halben Jahr einzuräumen, bis die verpflichtende Berichterstattung zur LCR per 30. 

Juni 2013 beginnt. Ab dann sind die Bestimmungsgrössen zur LCR monatlich, mit einer Einreichfrist 

von 30 Tagen und Stichtag Monatsende einzureichen. Die monatliche Dateneinreichung dient dem 

Aufbau einer zuverlässigen Datenreihe, um Auswirkungsanalysen zur Einführung der LCR durchzu-

führen und um die Zu- und Abflussparameter für die LCR festzulegen.  

Mit den Vorgaben zur Häufigkeit der Berichterstattung und der Einreichfrist wird kein Präjudiz für die 

Berichterstattung nach Einführung der LCR geschaffen: Gegebenenfalls ergibt sich aus den Daten der 

Beobachtungsperiode, dass bestimmte kleine Banken mit stabilem LCR-Resultaten die LCR nach 

deren Einführung weniger häufig berichten müssen als Banken mit volatilen LCR Resultaten. Genauso 

bedeutet die Einreichfrist von 30 Tagen während der Beobachtungsperiode nicht, dass ab der Einfüh-

rung der LCR-Regulierung, diese Einreichfrist bleibt. Liquiditätsdaten sind besonders wertvoll wenn sie 

zeitnah berichtet werden. Insofern ist eine Einreichfrist von weniger als 30 Tagen durchaus denkbar.   

4 Qualitative Anforderungen an das Liquiditätsrisikomanagement 

4.1  Proportionalitätsprinzip 

Die FINMA anerkennt den Grundsatz der Proportionalität und berücksichtigt diesen bei der Beurtei-

lung der Angemessenheit der Anforderungen an das Liquiditätsrisikomanagement (Rz 10). D.h. die 

                                                   
1
 Vgl. hierzu das Basler QIS-Meldeformular: http://www.bis.org/bcbs/qis/biiiimplmoniwb.xls und die dazugehörigen 

Bearbeitungshinweise zum Ausfüllen: http://www.bis.org/bcbs/qis/biiiimplmoninstr.pdf  
2
 Vgl. hierzu das Schweizer Meldeformular für die Test-Reportingperiode 2012: 
http://www.finma.ch/d/finma/publikationen/Lists/ListMitteilungen/Attachments/33/beilage_finma-mitteilung-30-
2011_erhebungsbogen_lcr_d.xls und die dazugehörigen Bearbeitungshinweise zum Ausfüllen: 
http://www.finma.ch/d/finma/publikationen/Lists/ListMitteilungen/Attachments/32/beilage_finma-mitteilung-30-
2011_bearbeitungshinweise_lcr_d.pdf  

http://www.bis.org/bcbs/qis/biiiimplmoninstr.pdf
http://www.finma.ch/d/finma/publikationen/Lists/ListMitteilungen/Attachments/33/beilage_finma-mitteilung-30-2011_erhebungsbogen_lcr_d.xls
http://www.finma.ch/d/finma/publikationen/Lists/ListMitteilungen/Attachments/33/beilage_finma-mitteilung-30-2011_erhebungsbogen_lcr_d.xls
http://www.finma.ch/d/finma/publikationen/Lists/ListMitteilungen/Attachments/32/beilage_finma-mitteilung-30-2011_bearbeitungshinweise_lcr_d.pdf
http://www.finma.ch/d/finma/publikationen/Lists/ListMitteilungen/Attachments/32/beilage_finma-mitteilung-30-2011_bearbeitungshinweise_lcr_d.pdf
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Anforderungen an die Ausgestaltung des Liquiditätsrisikomanagements hängen von Art, Umfang, 

Komplexität und Risikogehalt der Geschäftstätigkeit der Bank ab. Das Rundschreiben ebnet für eine 

verhältnismässige Anwendung der Anforderungen den Weg, in dem es eine an den bankindividuellen 

Risikoverhältnissen ausgerichtete Anwendung der Vorschriften ermöglicht. Für ein zutreffendes Ver-

ständnis der Wirkungsweise des Proportionalitätsprinzips ist zu beachten, dass der Grundsatz nicht 

die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an sich berührt oder gar einschränkt. Er stellt ausschliesslich 

auf die Art und Weise ab, wie die Anforderungen umzusetzen bzw. zu erfüllen sind. Kleine und mittlere 

Banken mit einer geringen Risikoexponierung und -komplexität werden durch entsprechende Öff-

nungsklauseln im Text so vor unverhältnismässig grossen Belastungen geschützt.  

Beispiele für eine vereinfachte Umsetzung der Anforderungen des Rundschreibens sind u.a.: 

 Aufbau- und Ablauforganisation des Liquiditätsmanagements, insbesondere die Einrichtung von 

Risikosteuerungs- und -controllingprozessen und das liquiditätsbezogene Weisungswesen (Rz 

17): Auch kleinere Banken haben sicherzustellen, dass das Liquiditätsmanagement und die Über-

wachung der Liquiditätsrisiken auf der Grundlage von Organisationsrichtlinien betrieben werden 

(z. B. Regelungen für die Aufbau- und Ablauforganisation sowie zur Aufgabenzuweisung, Kompe-

tenzordnung und zu den Verantwortlichkeiten, Regelungen hinsichtlich der Ausgestaltung der Ri-

sikosteuerungs- und -controllingprozesse). Der Detaillierungsgrad der Organisationsrichtlinien wie 

auch die Ausgestaltung der Liquiditätsmanagementfunktion hängt dabei aber von Art, Umfang, 

Komplexität und Risikogehalt der Geschäftsaktivitäten ab. 

 Liquiditätstransferpreissystem (Rz 18 und 19): Das Rundschreiben verlangt, dass das Liquiditäts-

transferpreissystem „geeignet“ sein muss und die Verrechnung von Liquiditätskosten, -risiken und 

gegebenenfalls -erträgen „verursachungsgerecht“ erfolgt. Hiermit wird zum Ausdruck gebracht, 

dass von kleineren Banken nicht erwartet wird, dass sie Liquiditätstransferpreise pro Transaktion 

berechnen können. Um Fehlsteuerungen zu vermeiden, sollen kleinere Banken aber sehr wohl ih-

re Geschäftsaktivitäten oder Produkte geeignet zusammenfassen und darüber hinweg einheitliche 

Transferpreis anwenden. Der Granularitätsgrad richtet sich dabei nach dem Risikogehalt der Ge-

schäftsaktivitäten oder Produkte. Zu beachten ist dabei, dass die Gruppierung der Geschäftsaktivi-

täten die Kriterien der Haltedauer und der Liquidierbarkeit berücksichtigt.  

 Diversifizierung der Finanzierungsstruktur (Rz 32 – 34): Für kleinere Banken berücksichtigt die 

FINMA bei der Beurteilung einer „angemessenen“ Diversifikation und den „geeigneten“ Massnah-

men zur Begrenzung von Finanzierungskonzentrationen gewisse natürliche, dem Geschäftsmodell 

inhärente Konzentrationen (z.B. Retail-Einleger, Pfandbriefe), wobei auch in diesen Fällen eine 

Diversifikation sowie eine Begrenzung und Überwachung bis zu einem gewissen Grad möglich ist. 

Auch für Tochtergesellschaften ausländischer Banken, die sich über den Konzernpool finanzieren, 

ergeben sich natürliche Finanzierungskonzentrationen. Banken, die solchen Konzentrationsrisiken 

ausgesetzt sind, haben dieses Risiko allerdings transparent zu machen und in ihrem 

Stresstesting-Programm angemessen zu berücksichtigen (siehe unten). 

 Stresstesting (Rz 42 – 45): Das Rundschreiben sieht für kleinere Banken explizit vor, dass sich 

diese bei der Umsetzung der Stresstesting-Anforderungen am internationalen und regulatorisch 

vorgegebenen LCR-Szenario orientieren können, wenn eine kritische Analyse der institutsinternen 

Verhältnisse ergibt, dass damit die wesentlichen Liquiditätsrisiken der Bank im Stressfall abge-

deckt sind und dies für die Art, Umfang, Komplexität und Risikogehalt ihrer Geschäftsaktivitäten 
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angemessen ist (Rz 45). „Orientieren“ bedeutet dabei aber nicht, dass das LCR-Szenario und 

dessen Ausgestaltung ohne Reflexion übernommen werden. Vielmehr bedeutet „orientieren“, dass 

kleine Banken dieses Szenario und dessen Ausgestaltung als Ausgangspunkt oder Basis wählen 

können, um bei der Parametrisierung der internen Stresstests institutsspezifische Besonderheiten 

und unterschiedliche Zeiträume angemessen zu berücksichtigen. 

Kleinere Banken, mit starken Abhängigkeiten von einem reibungslos funktionierenden Schweizer 

Pfandbriefmarkt sollen dies ungeachtet der möglichen vereinfachten Umsetzung bei der Ausgestal-

tung des Stresstestings berücksichtigen. Diese Anforderung ergibt sich gerade auch aus dem Zuge-

ständnis, dass die FINMA natürliche Finanzierungskonzentrationen bei der Beurteilung einer „ange-

messenen“ Diversifikation berücksichtigt. In der Schweiz, in der Pfandbriefanleihen die traditionelle 

Refinanzierung von Hypotheken darstellen, sind insbesondere kleine und mittelgrosse Banken von 

einem gut funktionierenden Pfandbriefmarkt abhängig und eine Beeinträchtigung des Schweizer 

Pfandbriefmarktes würde weitgehende Konsequenzen für deren Finanzierungsmöglichkeiten haben. 

Entsprechend haben Banken mit Abhängigkeiten vom Schweizer Pfandbriefmarkt, unter Berücksichti-

gung der Besonderheiten der Schweizer Pfandbriefgesetzgebung und der Organisation des Marktes, 

Szenarien zu entwickeln, in denen die Emission von Pfandbriefen erschwert ist. 

Umgekehrt fordert die Verhältnismässigkeit bei komplexen Risikoverhältnissen mit hohem Gefähr-

dungspotential sowohl von Aufsehern wie auch von Banken den Einsatz entsprechend anspruchsvol-

ler Mittel und Verfahren. Der sachgerechte Umgang mit dem Prinzip der Verhältnismässigkeit beinhal-

tet deshalb auch, dass insbesondere systemisch relevante Banken über bestimmte, im Rundschreiben 

explizit formulierte Anforderungen hinaus Vorkehrungen treffen, wenn dies zur Sicherstellung der An-

gemessenheit und Wirksamkeit des Liquiditätsrisikomanagements erforderlich sein sollte. Insofern 

haben sich systemrelevante Banken bei der Ausgestaltung eines angemessenen und wirksamen Li-

quiditätsrisikomanagements auch an den einschlägigen Veröffentlichungen z.B. des Basler Ausschus-

ses für Bankenaufsicht oder des „Financial Stability Board“ zu orientieren. 

4.2 Zentrale vs. dezentrale Liquiditätsrisikobewirtschaftung 

Die FINMA verlangt, den Zentralisierungsgrad der Liquiditätssteuerung und -überwachung zu regeln, 

ohne Einschränkungen, welche Aspekte zentral, also gruppenweit wahrgenommen werden sollen und 

insbesondere ohne Vorgaben zu machen, in welchem Ausmass die operative Liquiditätssteuerung 

durch eine zentrale Einheit oder dezentral durch ein eigenständiges Liquiditätsmanagement der Loka-

tionen erfolgen soll (Rz 17 (a)). Rz 23 (a) präzisiert diese Wahlfreiheit, verlangt aber, dass das Liquidi-

tätsrisiko auf zentraler Ebene wie auch auf dezentraler Ebene gesteuert und überwacht wird, wobei 

gleichzeitig ein Mindestmass an zentraler Aufsicht erforderlich ist.  

Abhängig von der Aufbauorganisation ist durch die Bank zu regeln, welche Aufgaben des Risikocont-

rollings zentral bzw. dezentral wahrgenommen werden sollen. Hierzu zählt z.B. der Entscheid, ob 

gruppenweit anzuwendende (Mindest-)Standards an die Messung und Überwachung der Liquiditätsri-

siken festgelegt werden, die Zusammenfassung der Liquiditätspositionen der einzelnen Lokationen auf 

Gruppenebene, das Berichtswesen auf Gruppenebene, die gruppenweite Analyse der Liquiditätsposi-

tion, das Berichtswesen für Fremdwährungspositionen, der Entscheid, ob Systeme zur Messung, 

Überwachung und Kontrolle der Liquiditätspositionen auf Stufe Lokationen und/oder Fremdwährung 
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implementiert werden, die Erstellung, Pflege und Weiterentwicklung des Liquiditätsmodells, die Kon-

zeption und Durchführung globaler Stresstests, der Entscheid, ob die Liquiditätssteuerung der einzel-

nen Lokationen im Rahmen von der Gruppe gesetzter Limiten erfolgt und falls ja, die Ableitung sepa-

rater Limiten für die einzelnen Lokationen aus der Gesamtbanklimite sowie die Überprüfung der Ein-

haltung der Limiten und die Genehmigung von Limitenüberschreitungen, die Bestimmung der mittel- 

und langfristigen Refinanzierung inklusive eines Emissionsplans, die Festlegung von Transferpreisen 

für die interne Übertragung von Liquidität sowie die Genehmigung von Liquiditätstransfers zwischen 

Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen. 

Auch für diejenigen Einheiten, die für die Anlage oder Beschaffung von Liquidität am Markt zuständig 

sind, ist zu entscheiden, ob es eine Leitung in der Zentrale der Gruppe gibt, unterhalb derer lokale 

Einheiten für ihre Region jeweils separat Steuerungsfunktionen für die operative Umsetzung der Fi-

nanzierungspläne am Geld- und Kapitalmarkt ausüben, oder ob die operative Liquiditätssteuerung rein 

dezentral durch ein eigenständiges Liquiditätsmanagement der Lokationen erfolgt. Entscheidet sich 

eine Bank für eine zentrale Leitung, sind deren Aufgaben festzulegen, wie z.B. die Verwaltung der 

zentralen Portfolien mit liquiden Vermögenswerten und die Liquiditätswahrung über Zeitzonen hinweg 

in der jeweiligen Fremdwährung, Übertragung von Gruppenliquidität auf die Lokationen, die Regelung 

der operativen Zahlungsfähigkeit jeder Lokation durch Zugang zum Konzernpool und/oder Geldmarkt, 

Vorgaben für materielle Lokationen, ihre Liquidität so zu steuern, dass sie über einen bestimmten 

Zeitraum ohne zentrale Liquiditätsmassnahmen auskommen und die Vorgaben zur Einhaltung der 

lokalen aufsichtsrechtlichen Liquiditätsanforderungen in den jeweiligen Lokationen. 

Aus dem Gesagten wird klar, dass, unabhängig von der Wahl eines eher zentralen oder dezentralen 

Ansatzes, eine gewisse zentrale Aufsicht notwendig ist. Eine „doppelte“ Liquiditätssteuerungs- und 

Liquiditätsüberwachungsfunktion auf zentraler Ebene wie auch auf dezentraler Ebene wird hingegen 

nicht verlangt.  

Die Wahlfreiheit zwischen zentralem und dezentralem Liquiditätsmanagement gilt umgekehrt auch für 

Auslandsbanken in der Schweiz. Für die meisten Auslandsbanken in der Schweiz gilt, dass die über-

geordnete, ausländische Gesellschaft die Liquidität zentral für den Konzern steuert und sich die 

Schweizer Tochtergesellschaft primär aus dem Konzernpool mit Liquidität versorgt. Diese Praxis wird 

durch die qualitativen Anforderungen an das Liquiditätsmanagement im FINMA Rundschreiben nicht 

eingeschränkt. Die übergeordnete, ausländische Gesellschaft hat allerdings angemessene Risi-

kosteuerungs- und -controllingprozesse zu gewährleisten, die die gruppenangehörigen Gesellschaften 

in der Schweiz  einbeziehen. Es sind ausserdem angemessene ablauforganisatorische Vorkehrungen 

auf Gruppenebene zu treffen. Das heisst, dass Prozesse sowie damit verbundene Aufgaben, Kompe-

tenzen, Verantwortlichkeiten, Kontrollen sowie Kommunikationswege innerhalb des Liquiditätsmana-

gements auf Gruppenstufe klar zu definieren und aufeinander abzustimmen sind. 

Unberührt von diesen Ausführungen zu den qualitativen Anforderungen an das Liquiditätsmanage-

ment von Auslandsbanken ist die Berichterstattung im Rahmen der LCR Einführung. Die Berichterstat-

tung ist auch von allen Auslandsbanken in der Schweiz zu befolgen, wie auch später die Einhaltung 

der LCR, analog den Anforderungen der heutigen Liquiditätsregulierung zur Gesamt- und Zusatzliqui-

dität.  
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Da bei Zweigniederlassungen von Banken mit Sitz im Ausland kein Aufsichtsorgan vorhanden ist, 

haben diese Institute stattdessen in angemessener Form ihre Unternehmenszentralen einzubeziehen. 


